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RS OGH 1958/4/14 3Ob160/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1958

Norm

ABGB §1300 C

AÖSp §7

Rechtssatz

Die auf Grund der Angaben des Versenders ausgestellte unrichtige Bescheinigung des Spediteurs über einen

unwiderru5ich entgegengenommenen Transportauftrag und über die Empfangnahme namentlich angeführten

Versandgutes macht den Spediteur haftbar, wenn auf Grund einer solchen Bescheinigung die Akkreditivsumme voll

ausbezahlt wird. Es handelt sich in diesem Fall um eine wissentlich unrichtige Auskunfterteilung an eine namentlich

allerdings nicht bekannte dritte Person. Es wird als Mitteilung eigenen Wissens ausgegeben, was dem Spediteur nur

durch Angaben anderer zur Kenntnis kam.
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